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Wir entbieten allen Freunden lind Lesern herzliche Wünsche zum neuen Jahreslauf! Redaktion u. Verlag.

Betrachtung von E. Gossauer

Im vergangenen Jahr lagen schwere Schatten
über unsern schweizerischen Anstalten. Stürme
brachen los und die Tageszeitungen wußten viel
Unfreundliches darüber zu berichten. Die
Verallgemeinerung ablehnender Kritik war überall
mehr oder weniger zu erkennen. Nur wenige
wagten es, mutig das Positive neben das Negative

zu stellen. Wohl manche Hauseltern suchten

in ihrem Kämmerlein in ernster Stunde zu
ergründen, was bei ihnen und in ihrem Betrieb
nicht stimme und bestrebten sich, erkannte Fehler

und Mängel zu beheben.
Es gibt welche, die in diesen düstern

Tagen den Mut zum Gebet wieder gefunden
haben; heute stehen sie innerlich erneuert und
standhaft am großen Werk der Erziehung der
Menschen, die vom Schicksal hart angefaßt wurden

durch Krankheit, Vererbung oder Mißbildung.

Die unheimlichen Wolken scheinen sich
langsam zu verziehen, man liest sogar anerkennende

Worte von durchgeführten Neuerungen in
der Tagespresse. Hoffentlich bricht die Sonne
der Versöhnung mit dem Schweiz. Anstaltswerk
durch. Solche Stürme wirken ja meist erfrischend
und bergen etwas Gutes in sich.

Ein Novum bedeutet das Geschenk von Looslis
erstem Buch: „Anstaltsleben", das einer Gruppe
von Vorstehern zum Studium übergeben wurde.
Das mag da und dort nützlich gewesen sein, aber
die Schrift, die 1924 im Druck erschien, hat so
viele Härten, daß mancher Hausvater ob dieser
Gabe erschrak. Wir wissen aus eigener Erfahrung,

daß es der Schriftsteller Loosli gut meint
und wir schätzen seine großen Bemühungen, das
Anstaltswesen zu erneuern. Anderseits wollen wir
aber auch dankbar feststellen, daß seit dem
Erscheinen dieses Buches viele Neuerungen und
Fortschritte durchgeführt wurden und zwar in

erzieherischer, organisatorischer, hygienischer und
baulicher Beziehung. Vorsteher, Aerzte, Hygie-
niker, Architekten haben da und dort gemeinsame
Arbeit geleistet, die sich segensreich auf Personal
und Insassen auswirkte. Leider gibt es immer
Einzelfälle, welche als Irrungen zu bezeichnen

sind, aber gerechterweise ist anzuerkennen,
wie vieles besser geworden ist im Zeitraum der
letzten 20 Jahre. Kritik wird immer notwendig
sein, Gehässigkeit aber lehnen wir entschieden ab.

Unsere Anstalten nehmen den Gemeinden und
dem Staat Aufgaben ab, denn eine große Anzahl
der Anstaltskinder fiele dem Gemeinwesen zur
Last; daher dürfen wir auch von dieser Seite
Verständnis erwarten. Was uns oft recht schmerzlich

berührt, ist die Tatsache, wie mancherorts
die Geldsorgen drücken. Jahrelang diese eine

Sorge zu den andern mittragen, wirkt lähmend
auf die Arbeitsfreude. Leider hemmen auch viele
Kommissionsmitglieder das frohe Schaffen, weil
sie als ständige „Bremser" in Neuanschaffungen
und notwendigen Ausgaben die Vorsteher noch
mehr belasten und damit neue Schatten auf das
Heim legen. Es ist sehr bemühend, in Berichten
zu lesen: „Wir wissen oft nicht, woher das Geld
für die Bezahlung der Löhne zu nehmen."

Es darf auch von den Kommissionen
erwartet werden, durch ehrliches Mithelfen diese

Sorgen soviel als möglich zu reduzieren. Wie
wohl tut es einem Vorsteher, zu wissen, die
Kommission steht mir ehrlich bei und verteidigt
mich bei ungerechter Kritik. Diese
Mitverantwortung ist notwendig, wenn eine erfreuliche

Zusammenarbeit erwartet wird. Mitverantwortlich

sind auch alle jene Personen und
Amtsstellen, welche Insassen einweisen, also auch die
Gemeinden und das Land, das stolz auf die
Tausende von Heimen hinweist. Es müssen Mit-
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